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1 Planungsgegenstand und Ziele 
1.1 Anlass 

Im September 2011 erfolgte die Genehmigung der Gesamtrevision Nutzungsplanung. 
Um das Verfahren der Gesamtrevision Nutzungsplanung nicht zu blockieren, wurden 
die Areale Wegmatt dabei ausgespart − bereits damals mit dem Ziel, einen Teil der 
Areale von einer Mischzone in eine reine Wohnzone umzuzonen. Allerdings waren 
vorgängig die Rahmenbedingungen für die Querung der Bahn zu klären.  

Direkt im Anschluss an die Gesamtrevision Nutzungsplanung wurde das Pla-
nungsverfahren für die Teiländerung eingeleitet. Allerdings nahmen die Verhandlun-
gen für die Querung mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich angedacht, ausserdem 
erfolgte die Erarbeitung eines Richtkonzepts für die Querungen der Zentralbahn. Mitt-
lerweile konnte bezüglich ihrer Linienführung eine Einigung gefunden werden, und 
auch die Entwicklungsabsichten der Grundeigentümer konkretisierten sich weiter, so 
dass ein neuer Vorschlag für die Zonierung des Areals 1 ausgearbeitet werden konnte. 
Für das Areal 2 wird am Vorschlag aus der Teiländerung von 2011 festgehalten. 

1.2 Ziel 

 

Abbildung 1: Auszug Grundbuchplan 
(geo.lu.ch) 

Ziel ist, für die beiden Areale eine klare Bauzonenzuordnung zu definieren. Folgende 
Zonierung ist vorgesehen: 

− Areal 1: Wohn- und Arbeitszone mit Gestaltungsplanpflicht 
 (verändert gegenüber Vorlage von 2011) 

− Areal 2: Arbeits- und Wohnzone mit Gestaltungsplanpflicht 
entsprechend der Vorlage von 2011 (unverändert) 

Die Zonierung ermöglicht auch die Realisierung der vorgesehenen Bahnunterführung 
und schafft für die Grundeigentümer Planungssicherheit. 
  

1 

2 
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1.3 Bestandteile der Vorlage 

Bestandteil für die Teiländerung Nutzungsplanung sind folgende Dokumente: 
− Teiländerung Zonenplan und Bau- und Zonenreglement «Wegmatt», 1:2500 
− Planungsbericht gem. Art. 47 Raumplanungsverordnung (RPV) 

(Erläuterung der Teiländerung Nutzungsplanung) 

2 Projektorganisation und Ablauf 
2.1 Organisation 

Folgende Akteure waren an der Bearbeitung der Vorlage beteiligt: 
− Gemeinderat Horw: Freigabe Unterlagen für das Planungsverfahren, und  

Abteilung Hochbau: Koordination Verfahren, Abklärungen mit Grundeigentü-
mern 

− Grundeigentümer: Vorprojekt und Machbarkeitsstudie Bahnquerung, Erarbei-
tung Konzeptstudie Wegmatt 

− Metron Raumentwicklung AG: fachliche Unterstützung Abteilung Hochbau, Be-
reitstellung Planungsunterlagen  

2.2 Ablauf 

Der Prozess der Teiländerung beginnt bereits 2010. Ziel ist, die Planung 2017 abzu-
schliessen.  

21. Juni bis 20. Juli 2010 öffentliche Auflage der ausgenommenen Zonenzuweisungen 
11. Juni 2011 Vorprüfungsbericht 
31. Mai 2012 Antrag des Gemeinderat an Einwohnerrat Zonierung Areal 1 zu W4 und Areal 2 

zu AW 
21. Juni 2012 1. Lesung Einwohnerrat 
18. Oktober 2012 Einwohnerrat beschliesst auf Antrag des Gemeinderats, mit der 2. Lesung zu 

warten, bis ergänzende Abklärungen und Verhandlungen bzgl. Gleisquerung in 
Areal 1 gemacht wurden 

Oktober 2012 bis  
September 2015 

Verhandlung mit Grundeigentümern, Erarbeitung Vorprojekt und Machbarkeits-
studie für Überführung Wegmatt durch Schappe AG  

Juni 2016 Erarbeitung Auflageakten für Teiländerung Zonenplan 
September 2016 Zustellung Auflagedossier zur Vorprüfung an BUWD 
Oktober 2016 Erhalt Vorprüfungsbericht BUWD 
28. November bis 
27. Dezember 2016 

Öffentliche Auflage 
Während der öffentlichen Auflage sind zwei Einsprachen eingereicht worden. 
Die Einsprachen wurden geprüft und im Rahmen der Einspracheverhandlung 
wurde versucht, eine gütliche Einigung zu finden. Eine Einigung erfolgte nicht. 

Frühling 2017 Beschlussfassung Einwohnerrat 
Sommer 2017 Beschlussfassung durch die Stimmberechtigten 
Herbst 2017 Genehmigung Regierungsrat 
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3 Ausgangslage 
3.1 Übergeordnete Grundlagen: Kantonaler Richtplan 

Im kantonalen Richtplan aus dem Jahr 2009 ist das Areal als Entwicklungsschwer-
punkt für Arbeitsnutzungen klassiert. 

Gestützt auf die Abstimmung vom 3. März 2013 wurde am 1. Mai 2014 das teil-
revidierte eidgenössische Raumplanungsgesetz (RPG) vom Bundesrat zusammen mit 
der Raumplanungsverordnung, dem Leidfaden Richtplanung sowie den Technischen 
Richtlinien Bauzonen in Kraft gesetzt. Das revidierte RPG zielt auf einen Stopp der 
Zersiedlung und einen haushälterischen Umgang mit dem Boden, die massvolle Festle-
gung von Bauzonen sowie kompakte Siedlungen ab. Dörfer und Städte sollen nach 
innen weiterentwickelt werden: beispielsweise durch verdichtetes Bauen an mit dem 
ÖV gut erschlossenen Lagen, das Schliessen von Baulücken oder die Umnutzung von 
Brachen. 

Die neuen Bundesvorgaben wurden mit dem Kantonalen Richtplan 2015 umge-
setzt. Nach der bereits erfolgten Genehmigung durch den Kantonsrat wurde der Kan-
tonale Richtplan im Juni 2016 durch den Bundesrat genehmigt. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt Richtplankarte 
(Stand 2015) 

3.2 Zonenplanung 2011 

Vor der Gesamtrevision Nutzungsplanung 2011 waren die beiden Flächen als Arbeits- 
und Wohnzone klassiert. Auf Begehren der Grundeigentümerin wurden die Parzellen 
Nrn. 1546 und 1547 zunächst der Wohnzone W4 0.75 zugewiesen. Begründet wurde 
diese Umzonung von der Gewerbe- und Wohnzone in eine reine Wohnzone mit der 
Nähe zum Zentrum. Begleitend erfolgte eine Überlagerung des Areals mit der Gestal-
tungsplanpflicht (violette Bandierung). Im Planungsbericht Gesamtrevision Nutzungs-
planung (gem. Art. 47 RPV) wird ausserdem auf die vorgesehene neue Gleisquerung 
verwiesen. Sie führt insbesondere auch zu einer direkteren Anbindung an das Schul-
zentrum und wurde deshalb als Bedingung für eine dichtere, reine Wohnnutzung fest-
gelegt. 
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Abbildung 3: Auszug aus Plan der Änderun-
gen (Nutzungsplanung 2011) 

Im Gebiet Wegmatt wurden die Parzellen Nrn. 471, 1546 und 2516 aus der Gesamtrevi-
sion Nutzungsplanung ausgeklammert. Der Einwohnerrat beschloss damals, diese 
Grundstücke der Arbeits- und Wohnzone mit Gestaltungsplanpflicht zuzuweisen. Diese 
Änderung bedingte jedoch eine erneute öffentliche Auflage. Um das Verfahren der 
Gesamtrevision Nutzungsplanung nicht zu verzögern, wurden die betroffenen Parzel-
len ausgeklammert und im Zonenplan A entsprechend gekennzeichnet. 

 

 

Abbildung 4: Ausschnitt rechtskräftiger  
Zonenplan 
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3.3 Vorlage 2011  

In einer separaten Teiländerung direkt im Anschluss an die Gesamtrevision Nutzungs-
planung war vorgesehen, die beiden Areale als Arbeits- und Wohnzone zu klassieren. 
Die Vorlage von 2011 an den Kanton enthielt ebenfalls noch Ergänzungen für die Ziel-
vorstellungen des Gestaltungsplans für Areal 1 sowie neue separate Zielvorgaben für 
das Areal 2 "Wegmatt Süd". Die Vorlage wurde vom Kanton im Vorprüfungsbericht zur 
Gesamtrevision Nutzungsplanung vom 11. Juni 2011 gutgeheissen.  

 

 

Abbildung 5: Ausschnitt Teiländerungsplan 
Juni 2010 

 

3.4 Angrenzende Planungen 

Als zentraler Baustein für die Weiterentwicklung des Ortszentrums wurde für das Ge-
biet um den Bahnhof eine separate Planung durchgeführt, die in die spezifische Grund-
nutzungszone «Zentrumszone Bahnhof» und den Bebauungsplan mündete. Auch die 
geplante Entwicklung auf dem Areal Wegmatt kann einen wichtigen Beitrag zur Wei-
terentwicklung des Ortszentrums leisten. 
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Abbildung 6: Bebauungsplan Zentrumszone 
Bahnhof Horw (2011) 

3.5 Konzeptstudie Wegmatt 

Die Konzeptstudie für die Überbauung Wegmatt wurde von der Grundeigentümer-
schaft erarbeitet. Sie diente als Grundlage für die Diskussion zur Festlegung der neuen 
Zonenvorschriften im Areal 1 und ist die Ausgangslage für den Gestaltungsplan. 

Im Projekt ist das Vorhaben der Bahnunterführung berücksichtigt. Das Projekt 
sieht Gewerbenutzungen im südlichsten Gebäude auf sechs Geschossen vor, auf allen 
weiteren Flächen sind Wohnnutzungen vorbehalten. Der Weg Wegmatt soll als Spiel- 
und Begegnungsplatz ausgeweitet werden. Durch die offene EG-Gestaltung des mittle-
ren Hauses sind eine flexible Nutzung und eine gute Verbindung zur geplanten Bahn-
unterführung gesichert. 

 

Abbildung 7 Konzeptstudie Wegmatt, Schap-
pe Kriens AG (2016) 
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4 Erläuterung der Planinhalte 
Die Areale sollen folgenden Zonen zugewiesen werden: 

− Areal 1: Wohn- und Arbeitszone 1.05 WA 1.05 (Basis Studie Wegmatt) 
− Areal 2: Arbeits- und Wohnzone AW (unverändert gegenüber Vorlage von 2011) 

Zusätzlich werden beide Areale mit separaten Gestaltungsplanpflichten belegt, und im 
Bau- und Zonenreglement erfolgt unter Art. 30 eine Ergänzung resp. Neueinführung 
der Zielsetzungen  

 

Abbildung 8: Ausschnitt Teiländerungsplan  

Für das Areal 1 wechselt im Vergleich zur Vorlage das Schwergewicht von der Arbeits-
nutzung zu den Wohnnutzungen. War im Entwurf von 2011 noch eine Ausnützung von 
0.30 für Wohnen vorgesehen, so ist im aktuellen Entwurf eine maximale Ausnützung 
für Wohnen von 0.75 möglich, was auch dem ursprünglichen Antrag des Einwohner-
rats von 2012 (viergeschossige Wohnzone mit AZ 0.75) entspricht. 

 Arbeits- und Wohnzone (Art. 11) Wohn- und Arbeitszone (neu Art. 8a) 
Zulässige Nutzungen Mässig störende Betriebe, Wohn-

nutzungen (Rücksichtnahme 
Lärmschutz) 

Wohnbauten und mässig störende 
Betriebe 

Fassadenhöhe Max. 14 m - 
Firsthöhe Max. 17 m  
max. Höhe der Bauten  gemäss Art. 30 
Grünflächenziffer Min. 0.25 Min. 0.25 
Überbauungsziffer 0.45 - 
Ausnützungsziffer für Wohnen 0.30 0.75 
Ausnützungsziffer total - 1.05 
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Regelung in Art. 30 BZR Gestaltungsplanpflicht Wegmatt  
max. Vollgeschosse 6  
Höhenkote Süden - Gewerbebau Max. 465.50 m ü. M.  
Höhenkote Norden - Wohnbauten Max. 463.50 m ü. M.  

Mit der neuen Zone WA 1.05 wird das Nutzungsmass gegenüber dem Vorschlag von 
2011 erhöht. Für das Areal 2 ist die Zonierung Arbeits- und Wohnzone gem. BZR Art. 
11 vorgesehen, die in der Gemeinde bereits Anwendung findet (z.B. Buhölzli). 

In der neuen Zone WA 1.05 wird im Süden die Höhe der Gewerbebaute durch 
eine maximale Höhenkote von 465.50 m ü. M. und im Norden wird die Höhe der bei-
den Wohnbauten durch eine maximale Höhenkote von 463.50 m ü. M. definiert. Diese 
bezeichnen den obersten Punkt der Gebäude, welcher nicht überschritten werden darf. 
Weiter wird die maximale Anzahl der Vollgeschosse auf 6 festgelegt. Darüber ist kein 
Attika- oder Dachgeschoss mehr zulässig. 

Die Gemeinde sieht bereits die notwendige Revision der Ortsplanung (Ausschei-
dung Gewässerräume und Verkehrszonen, Harmonisierung Baubegriffe usw.) vor, 
dafür ist aktuell die Überprüfung des Räumlichen Gesamtkonzepts in Vorbereitung. 
Die Ausnützungsziffer soll im ganzen Gemeindegebiet überarbeitet werden, so dass sie 
im Rahmen der vorliegenden Teiländerung noch zur Anwendung kommt. 

Beide Areale sind bereits erschlossen, sodass die Immissionsgrenzwerte gemäss 
Lärmschutzverordnung eingehalten werden müssen. Der Nachweis für das Einhalten 
der Werte wird im Gestaltungspanverfahren vorgenommen. 

 

5 Interessenabwägung  
Heute liegt das Areal 1 brach und wird gelegentlich − ebenso wie das Areal 2 − als Par-
kierungsfläche genutzt. Die Umzonung der Flächen wurde zunächst aufgeschoben, um 
vorgängig die Situation einer neuen Bahnquerung klären zu können. Nun liegt eine 
Lösung vor, die das Areal 1 direkt mit dem Zentrum Horw verbindet. Damit erhöht sich 
die Attraktivität der Fläche zusätzlich. Eine dichte Überbauung in Zentrumsnähe ent-
spricht auch dem Ziel der Siedlungsentwicklung nach innen. Die Qualitätssicherung für 
beide Areale erfolgt über die Gestaltungsplanpflicht.  

Im Rahmen der Gesamtrevision Nutzungsplanung 2011 war bereits angedacht, 
im Areal 1 das Schwergewicht auf Wohnnutzungen zu legen; die ursprüngliche Idee 
erfährt also keine wesentlichen Änderungen. Die Definition eines maximalen Werts für 
Wohnnutzungen stellt sicher, dass auch Räumlichkeiten für Dienstleistungs- und Ge-
werbebetriebe zur Verfügung gestellt werden. 

Es liegt im Interesse aller Beteiligten, die beiden Gebiete einer sinnvollen Zonie-
rung zuzuweisen, so dass zeitnah Entwicklungen möglich sind.  
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6 Fazit 
Die geplante Entwicklung der Wegmatt leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung 
des Ortszentrums. Die vorgesehene Umzonung entspricht dem Ziel der Siedlungsent-
wicklung nach innen und bietet die Chance, einen Mehrwert für die Grundeigentümer 
und für die Gemeinde zu erzielen. Die neu konzipierte Bahnquerung verbindet das 
Areal 1 direkt mit dem Zentrum Horw, was die Attraktivität des Gebiets zusätzlich er-
höht. Die entsprechende Zonierung folgt im Wesentlichen den bereits 2011 formulier-
ten Absichten. Zusammen mit der Gestaltungsplanpflicht ermöglicht sie eine sowohl 
zeitnahe als auch qualitätsorientierte Entwicklung der Wegmatt. 

Die Definition eines maximalen Werts für Wohnnutzungen stellt die Integration 
von Dienstleistungs- und Gewerbebetrieben sicher, was der Klassierung der Wegmatt 
als Entwicklungsschwerpunkt für Arbeitsnutzungen im kantonalen Richtplan ent-
spricht. 
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1. Anhang 1: Konzeptstudie Wegmatt, Schappe AG, Stand 8.11.2016 

  



904

2515

2438

2291

881
15

21a

13

8

605

1946

461a

1891

2144

S T R A S S E

HAUS 20 GEWERBE

2504

2503

2447

2545
23

1547

3102
3111

HAUS 25HAUS 23HAUS 21

2516

Brünigweg

Rampe

25
16

1546

Gleis stillgelegt

Brünigweg

S T R A S S E

Br
ün
igw

eg

3057

PP  GEWERBE

4.5
0

4.5
0

4.5
0

5.0
0

443.30

442.90

R=8
.00

21 3 4 5 6 7 8

PP  GEWERBE

9

10 11

1 2
PP  BES. WOHNEN

3

PP  BES. WOHNEN
4444.00

444.30

3.4
1

4.8
0

444.30

444.00

443.25

444.00

443.80

Entsorgung

443.80

OK Da.=465.50

5.00

HAUS 22 WOHNEN
OK Da.=463.50

HAUS 24 WOHNEN

PP  GEWERBE

12 13 14

12.00

16
.00

26.00

6 GESCHOSSE

6 GESCHOSSE

Einstellhalle 1.UG  37 EP WOHNEN
Einstellhalle 1.UG  8 EP  GEWERBE

49.807.70 29.20 7.70

12
.60

444.30

PP 3
2084

771 
/ 443

.496
 m.ü

.M.

PP 3
2084

695 
/ 443

.758
 m.ü

.M.

01.12

6048 Horw    Parz. 1546

Bauherrschaft:

Objekt:

Plan:

Datum: CAD: Gez.: Format:

Massstab:

Plan-Nr.:

Objekt-Nr.:

Situation 
GP Wegmatt-OST EH A3

1:500

....

SCHAPPE KRIENS AG, Hobacherweg 2, 6010 Kriens

08.11.2016

RICHTKONZEPT WEGMATT OST

N

O

S

W

Parz. 1546 

Grundstücksflächen

Grünflächen 1'958 m2

Strassen , Parkplätze

5'063 m2

Gebäudefläche 1'412 m2

Total

100 %

%-Anteil

  28 %

  39 %

  14 %  731 m2

Bauziffern - gerundet auf Basis Gestaltungsplan

0.3

0.4

anrechenbare Grundstücksfläche (PBV §A1-12)

Überbauungsziffer (PBV §A1-17)

Grünflächenziffer (PBV §A1-23)
Spielwege, Freizeitanlage

962 m2   19 %Hinweis PBV §A1-24.2



463.50 463.50

EG

1.OG

2.OG

3.OG

4.OG

5.OG
463.50

444.30

Haus 24a Haus 24bHaus 22Haus 20

01.12

6048 Horw    Parz. 1546

Bauherrschaft:

Objekt:

Plan:

Datum: CAD: Gez.: Format:

Massstab:

Plan-Nr.:

Objekt-Nr.:

Ostfassade ,  Westfassade
GP Wegmatt-OST EH A3

1:500

....

SCHAPPE KRIENS AG, Hobacherweg 2, 6010 Kriens

08.11.2016

Westfassade

Ostfassade

RICHTKONZEPT WEGMATT OST



 

 

 

 

 


	1 Planungsgegenstand und Ziele
	1.1 Anlass
	1.2 Ziel
	1.3 Bestandteile der Vorlage

	2 Projektorganisation und Ablauf
	2.1 Organisation
	2.2 Ablauf

	3 Ausgangslage
	3.1 Übergeordnete Grundlagen: Kantonaler Richtplan
	3.2 Zonenplanung 2011
	3.3 Vorlage 2011 
	3.4 Angrenzende Planungen
	3.5 Konzeptstudie Wegmatt

	4 Erläuterung der Planinhalte
	5 Interessenabwägung 
	6 Fazit
	Anhang
	1. Anhang 1: Konzeptstudie Wegmatt, Schappe AG, Stand 8.11.2016




